
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten sind allgemein zulässig:

 Wohngebäude,
 die der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende

Handwerksbetriebe,

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

 der Versorgung des Gebietes dienenden Läden,
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

 Anlagen für Verwaltungen.

Nicht zulässig sind:

 Tankstellen,

 Gartenbaubetriebe.

Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 5 bis WA 14 sind maximal zwei Wohneinheiten je Wohngebäude

zulässig.

Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 5, WA 6 und WA 8 bis WA 14 ist eine Überschreitung der

gartenseitigen Baugrenzen durch Terrassen und eingeschossige Anbauten bis zu einer Tiefe von maximal

2,00 m zulässig, soweit landesrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Innerhalb der von der

Bebauung freizuhaltenden Fläche gelten besondere Festsetzungen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis WA 4 ist eine Überschreitung der gartenseitigen und

straßenseitigen Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Erker und Balkone bis zu einer Tiefe

von maximal 2,00 m zulässig, soweit landesrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

Von der Bebauung freizuhaltende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Innerhalb der von der Bebauung freizuhaltenden Fläche sind folgende bauliche Anlagen nur mit Zustimmung

der Unteren Forstbehörde zulässig:

 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 7 - WA 10 in Bereichen, in denen die Baugrenze direkt an die von

der Bebauung freizuhaltende Fläche angrenzt eine Überschreitung der Baugrenze um maximal 1,00 m.

 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 7 - WA 10 eine Überschreitung der gartenseitigen Baugrenzen

durch Terrassen und eingeschossige Anbauten bis zu einer Tiefe von maximal 2,00 m.

 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 10 Garagen und oberirdische Stellplätze mit einem Abstand von

mindestens 10,00 m zum Wald.

Die Zulässigkeit der Summierung der Überschreitungsmöglichkeiten der Baugrenze auf insgesamt 3,00 m

liegt im Ermessen der Unteren Forstbehörde.

Garagen, Tiefgaragen und oberirdische Stellplätze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 5 bis WA 9 und WA 11 bis WA 14 sind Garagen, Tiefgaragen,

oberirdische Stellplätze und Gemeinschaftsanlagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen

sowie in den zeichnerisch hierfür festgesetzten Flächen zulässig. Innerhalb der von der Bebauung

freizuhaltenden Fläche gelten für WA 10 besondere Festsetzungen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis WA 4 sind Garagen, Tiefgaragen, oberirdische Stellplätze und

Gemeinschaftsanlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig. Außerhalb der

überbaubaren Grundstücksflächen sind sie nur ausnahmsweise zulässig.

Pflanzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Dachbegrünungen

Garagen, Tiefgaragen und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO mit Flachdächern oder flach geneigten

Dächern bis max. 15 Grad Dachneigung und alle flach geneigten Dächer für sonstige neu zu errichtende

Gebäude bis max. 15 Grad Dachneigung sind mindestens extensiv zu begrünen. Die Mindeststärke der

Substratschicht beträgt 8 cm, für die Dachbegrünung von Tiefgaragen 25 cm. Die Begrünung ist dauerhaft

zu erhalten. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind Terrassen und Zuwegungen sowie verglaste

Flächen und technische Aufbauten.

Bei extensiven Dachbegrünungen sind artenreiche, buntblühende, rasenbildende Arten, die Extremstandorte

tolerieren, zu verwenden. Zusätzlich können zur schnelleren Begrünung Sedumsprossen und einjährige

Arten eingebracht werden. Der Kräuter- und Gräseranteil sollte jeweils zu beiden Teilen 50% betragen.

Absonnige Dachflächen sind mit schattenverträglichen Pflanzeinsaaten oder Flachballenpflanzen

(vorgezogene Stauden) zu begrünen.

Pflanzbindungen im öffentlichen Straßenraum

Im öffentlichen Straßenraum ist beidseitig der Planstraßen alle 10 m ein klein- bis mittelkroniger, vorrangig

heimischer Laubbaum in der Qualität Hochstamm, Solitär-Baum, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung,

Stammumfang 20 - 25 cm zu pflanzen. Die Baumscheibe darf ein lichtes Innenmaß von 2,00 x 2,50 m nicht

unterschreiten. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und ausfallende Bäume sind entsprechend

nachzupflanzen.

Die genauen Standorte in den Planstraßen A bis C sind mit dem zuständigen Fachamt der Stadt Bochum

abzustimmen.

Es steht folgende Gehölzauswahlliste zur Verfügung:

 Acer platanoides "Columnare" Typ 2 (Säulen-Ahorn), Höhe ca. 10 - 12 m, Breite ca. 3 - 5 m,

 Acer platanoides "Fairview" (Spitzahorn), Höhe 13 - 15 m, Breite ca. 10 m,

 Sorbus thuringiaca "Fastigiata" (Thüringische Säulenbeere), Höhe ca. 9 - 12 m, Breite ca. 4 - 5 m,

 Sorbus latifolia "Henk Vink" (Breitblättrige Mehlbeere), Höhe ca. 8 - 12 m, Breite ca. 6 - 15 m,

 Tilia cordata "Sheridan" (Winterlinde "Sheridan"), Höhe bis 15 m, Breite ca. 10 - 15 m,

 Pyrus calleryana "Chanticleer" (Chinesische Wildbirne), Höhe ca. 8 - 12 m, Breite ca. 4 - 5 m.

Flächen für Bepflanzungen

Für die Bepflanzung der Flächen, die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB umgrenzt sind steht folgende

Gehölzauswahlliste zur Verfügung:

 Acer campestre (Feldahorn),

 Carpinus betulus (Hainbuche),

 Cornus mas (Kornelkirsche),

 Cornus sanguinea (Hartriegel),

 Crataegus monogyna (Weißdorn),

 Fagus sylvatica (Rotbuche),

 Ligustrum vulgare (Liguster).

Zuordnungsfestsetzung für Maßnahmen zum Ausgleich nach § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB

Zum Ausgleich der im Plangebiet zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ergibt sich ein

Kompensationsbedarf von 143.346 Biotoppunkten. Der Kompensationsbedarf wird den Grundstücken zur

Abrechnung der Kosten zugeordnet (siehe Nebenzeichnung und Punkt 7.1.12.1 der Begründung).

Zuordnung von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

1.1. Die Ausgleichsflächen außerhalb des Plangebietes dienen der Kompensation von erschließungs-

bedingten und baubedingten Eingriffen in Natur und Landschaft (gem. § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9

Abs.1 BauGB).

1.2. Der erforderliche erschließungsbedingte Ausgleich beträgt 33.865 Biotoppunkte, der baubedingte

Ausgleich beträgt 109.481 Biotoppunkte.

1.3.  Dem erschließungsbedingten Ausgleich werden folgende Maßnahmen zugeordnet:

Auf der Fläche Gemarkung Weitmar, Flur 3, Flurstück Nr. 795 (Engelsburger Straße):

3.595 m² standortheimischer Laub- oder Nadelwald, 2.055 m² Brachen < 5 Jahre, 2.900 m² Mager-

wiese, Magerweide und 2 Einzelbäume á 50 m² Kronentraufe.

1.4.  Dem baubedingten Ausgleich werden folgende Maßnahmen zugeordnet:

Auf der Fläche Gemarkung Weitmar, Flur 3, Flurstück Nr. 795 (Engelsburger Straße):

5.054 m² Magerwiese, Magerweide, 2.335 m² Brachen < 5 Jahre, 4.429 m² standortheimischer Laub-

oder Nadelwald, 1.210 m² naturnahe Waldränder gestuft mit Krautsaum, 3.918 m² Hecken, Gebüsche,

Feldgehölze, 3 Einzelbäume á 50 m² Kronentraufe.

Auf der Fläche Gemarkung Höntrop, Flur 13, Flurstück Nr. 257 (Sudholzstraße):

1.013 m² Magerwiese, Magerweide, 937 m² Brachen < 5 Jahre, 4.481 m² standortheimischer Laub-

oder Nadelwald, 1.503 m² naturnahe Waldränder gestuft mit Krautsaum, 1.732 m² Hecken, Gebüsche,

Feldgehölze, 3 Einzelbäume á 50 m² Kronentraufe.

Öffentliche Grünfläche/Parkanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

In der öffentlichen Grünfläche/Parkanlage sind ein Kinderspielplatz und eine Trafostation zulässig.

Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO in den ausgewiesenen

Vorgartenbereichen unzulässig. Begrünte Mülltonnenstandplätze sind gemäß entsprechender textlicher

Festsetzung zulässig. Einfriedungen und Dachbegrünungen sind gemäß entsprechender textlicher

Festsetzung auszuführen. Zufahrten, Zugänge und Beleuchtungsanlagen sind zulässig.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Folgende Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind Bestandteil des Bebauugsplans:

 GFL 1

Die zeichnerisch festgesetzte Fläche mit der Bezeichnung GFL 1 ist mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der Anlieger und mit einem Leitungsrecht zugunsten der Stadt Bochum und des

Leitungsträgers zu belasten.

 GFL 2

Die zeichnerisch festgesetzten Flächen mit der Bezeichnung GFL 2 sind mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der Anlieger zu belasten.

 GFL 3

Die zeichnerisch festgesetzte Fläche mit der Bezeichnung GFL 3 ist mit einem Geh-, Fahr- und

Leitungsrecht zugunsten der Anlieger und mit einem Leitungsrecht zugunsten des Leitungsträgers zu

belasten.

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

An Gebäudefronten, die im in der Plankarte eingetragenen Lärmpegelbereich liegen, sind bei Neu-, Um- oder

Anbauten passive Maßnahmen zum Schutz gegen einwirkenden Lärm zu treffen. Nach außen abschließende

Bauteile von Aufenthaltsräumen sind so auszuführen, dass sie die folgenden Schalldämmmaße aufweisen:

(Auszug aus der DIN 4109, Stand: Nov. 1989, Herausgeber: DIN - Deutsches Institut für Normung e.V.; zu be-

ziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin; einsehbar beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt Bochum)

IV 66 bis 70 40 45

Bei Aufenthalträumen, die nur Fenster zu Fassaden mit einer Lärmbelastung entsprechend Lärmpegel-

bereich IV aufweisen, ist durch bautechnische Maßnahmen für ausreichende Belüftung (d.h. 1- bis 2-facher

Luftwechsel/Stunde) bei geschlossenen Fenstern und Türen zu sorgen. Dabei ist zu gewährleisten, dass die

durch die Schallschutzmaßnahmen erzielte Lärmdämmung nicht beeinträchtigt wird. Unter der Voraus-

setzung, dass der Nachweis erbracht wird, dass durch bauliche Maßnahmen (z. B. Grundrissgestaltung,

Bauform, Gebäudeausrichtung etc.) geringere Beurteilungspegel vor den Fassaden vorliegen, können die

Anforderungen des zugeordneten Lärmpegelbereichs unterschritten werden. Der Lärmpegelbereich IV ist im

Bebauungsplan bezeichnet.

Ausnahmen von den zum Schutz vor Lärm getroffenen Festsetzungen können zugelassen werden, wenn

durch einen anerkannten Sachverständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass andere geeignete

Maßnahmen ausreichen.

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches -BauGB-,

§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,

oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Vorgartenbereiche

Tagesbruch, nicht bergbaulich bedingt

Sonstige Darstellung

Umgrenzung von Flächen, bei denen besondere Vorkehrungen

gegen Einwirkungen des früheren Bergbaus notwendig werden können

KENNZEICHNUNGEN

(§ 9 Abs. 5 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Firstrichtung bei Satteldächern

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen

und Gemeinschaftsanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a Abs. 6 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

sowie für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem 

Klimawandel entgegenwirken

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung

und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Zweckbestimmung: Parkanlage

Lärmpegelbereich IV

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

GFL 1

Ga

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl
Bauweise

Baugebiet   Zahl der Vollgeschosse

Dachform
Nutzungsschablone

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW)

Dächer

Dachform (WA 1, WA 5, WA 6, WA 8, WA 9, WA 11, WA 13 und WA 14)

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 5, WA 6, WA 8, WA 9, WA 11, WA 13 und WA 14 sind nur

Satteldächer mit einer Neigung von 30° - 40° zulässig. Die Dächer der Garagen und Nebenanlagen sind

von dieser Festsetzung ausgenommen.

Dachform (WA 2 bis WA 4)

In den Allgemeinen Wohngebieten  WA 2 bis WA 4 sind nur Pultdächer mit einer Dachneigung von 10° bis

15° oder Flachdächer mit einer Dachneigung von maximal 3° zulässig.

Dachhöhe (WA 1, WA 5, WA 6, WA 8, WA 9, WA 11, WA 13 und WA 14)

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 5, WA 6, WA 8, WA 9, WA 11, WA 13 und WA 14 darf die

Dachhöhe maximal 5,00 m betragen.

Die Dachhöhe wird als die Höhe zwischen Traufe und First einer baulichen Anlage definiert.

Die Traufe wird definiert als die Schnittkante zwischen der Außenfläche der Gebäudeaußenwand und der

Dachhaut. Die Dachhaut ist die nach außen gerichtete Oberfläche des Daches.

Der First ist der maßgebliche obere Bezugspunkt für Gebäude mit Satteldächern. Die Firsthöhe wird

definiert als die oberste Schnittkante der Dachflächen des Satteldaches.

Dachaufbauten und -einbauten

Dachaufbauten (Dachgauben und Zwerchhäuser) und Dacheinbauten (Dacheinschnitte, Dachflächen-

fenster) sind in ihrer Summe bis maximal 50 % der Trauflänge/Firstlänge der entsprechenden

Gebäudeseite zulässig. Dachüberstände werden nicht zur Trauflänge/Firstlänge gerechnet.

Dachaufbauten und Dacheinbauten müssen mit ihren oberen Abschlüssen einen vertikalen Abstand von

mindestens 1,0 m zum oberen Dachabschluss und einen Abstand von mindestens 1,25 m zu den

seitlichen Gebäudeaußenwänden einhalten.

Sie müssen mit Ausnahme der Zwerchhäuser um mindestens 0,50 m horizontal gemessen hinter die

darunter liegende Außenwand zurücktreten; die Dachfläche muss unterhalb durchlaufen.

Folgende Definitionen werden zugrunde gelegt:

 Dachaufbauten (Dachgauben, Zwerchhäuser) im Sinne dieser Vorschrift sind Baukörper, die über die

Grundform eines geneigten Daches hinausragen, mit Ausnahme von technischen Dachaufbauten.

 Dachgauben sind Dachaufbauten, die von der darunter liegenden Außenwand zurückgesetzt sind.

 Zwerchhäuser sind Dachaufbauten, deren vordere Außenwand in der Hauptflucht der

Gebäudeaußenwand verläuft.

 Bei Dacheinschnitten wird die Dachfläche nach innen durchbrochen.

Dacheindeckung (WA 1, WA 5, WA 6, WA 8, WA 9, WA 11, WA 13 und WA 14)

Die Satteldächer in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 5, WA 6 und WA 8 bis WA 14 sind in den

Farben rot, rotbraun, schwarz, grau oder anthrazit einzudecken. Dacheindeckungen mit reflektierender

Glasur sind unzulässig. Wärmesolarkollektoren und Photovoltaikanlagen sind zulässig. Für unter-

geordnete Bauteile sind Blechabdeckungen zulässig.

Vorgärten / Einfriedungen

Vorgärten

Die festgesetzten Vorgartenbereiche sind mit Ausnahme der Zufahrten und notwendigen Wege

(Hauszugang) unversiegelt anzulegen, gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft als Gartenflächen zu

unterhalten. Befestigte Flächen dürfen insgesamt 50 % der Vorgartenfläche nicht überschreiten.

Einfriedungen

Einfriedungen der festgesetzten Vorgartenbereiche sind nur als heimische und standortgerechte Hecken

bis zu einer maximalen Höhe von 1,50 m gemäß nachfolgender Gehölzliste zulässig. Eingebunden in

diese Hecken sind Zäune untergeordnet zulässig. Die Zäune müssen sich von der öffentlichen

Verkehrsfläche aus gesehen hinter der Hecke befinden.

Eingrünung von Mülltonnenstandplätzen

Mülltonnenstandplätze innerhalb der festgesetzten Vorgartenbereiche sind gemäß nachfolgender

Gehölzliste einzufrieden. Die Höhe der Einfriedungen darf 1,50 m nicht überschreiten.

Gehölzliste für Hecken:

 Acer campestre (Feldahorn),

 Carpinus betulus (Hainbuche),

 Cornus mas (Kornelkirsche),

 Cornus sanguinea (Hartriegel),

 Crataegus monogyna (Weißdorn),

 Fagus sylvatica (Rotbuche),

 Ligustrum vulgare (Liguster).

KENNZEICHNUNGEN (§ 9 Abs. 5 BauGB)

Bergbau

Unter der gekennzeichneten Fläche ist heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau umgegangen. Vor der

Durchführung von Baumaßnahmen ist die Sicherheit der Tagesoberfläche durch einen von der

Bezirksregierung Arnsberg öffentlich bestellten vereidigten Sachverständigen für Bergschadenskunde/

Markscheidewesen nachzuweisen.

Bodenschutz

Der im Plangebiet vorhandene Boden ist aufgrund seiner Bodenfruchtbarkeit als besonders schutzwürdig

einzustufen. Im Rahmen von Baumaßnahmen ist daher der sparsame Umgang mit diesem Boden gemäß

§ 1a Abs. 2 BauGB besonders zu beachten.

Ausgasungen

Das Plangebiet liegt in der Zone 0 der Karte der potentiellen Grubengasaustrittsbereiche im Stadtgebiet

Bochum (Hollmann, November 2000; überarbeitet im April 2005). Gemäß dem Gutachten “Potentielle

Gefährdungsbereiche aus Methanzuströmungen im Stadtgebiet Bochum” sind in diesem Bereich nach

dem bisherigen Kenntnisstand kritische, aus dem Steinkohlengebirge stammende Methanzuströmungen

nicht zu erwarten.

HINWEISE

Bodendenkmäler

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.

Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen

Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens

aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der

Stadt/Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle

Olpe (Tel. 02761/93750; Fax 02761/937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte

mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu halten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW),

falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband

Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche

Zwecke bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

Kampfmittel

Der Bebauungsplan liegt in einem bekannten Bombenabwurfgebiet. Es ist daher zwingend erforderlich,

die zu bebauenden Flächen und Baugruben im Vorfeld auf darunter befindliche Kampfmittel abzusuchen.

Alle Arbeiten des Baugrundeingriffs sind grundsätzlich ohne Gewaltanwendung und erschütterungsarm

durchzuführen. Zusätzlich ist im Bereich der Laufgräben und Schützenlöcher eine systematische

Oberflächendetektion erforderlich. Weist der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin oder

werden verdächtige Gegenstände festgestellt, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Staatliche

Kampfmittelbeseitigungsdienst über die Feuerwehr bzw. über die Polizei zu verständigen. Weitere

Hinweise und Vorgaben zur technischen Ausführung sind zudem der Begründung zum Bebauungsplan zu

entnehmen.
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Der Bebauungsplan besteht aus diesem

Blatt.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister

I.A.

............................................

Die Planunterlage entspricht den Anforderun-

gen des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.

Die Festlegung der städtebaulichen Planung

ist geometrisch eindeutig. Der Katasterbestand

der Planunterlage ist vom 07.07.2009.

Bochum, den ..........................

Amt für Geoinformation,

Liegenschaften und Kataster

I.A.

............................................

ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß

§ 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom ..........................

bis .......................... durchgeführt worden.

Am .......................... hat eine Bürgerversammlung

stattgefunden.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin

I.A.

............................................

BEHÖRDENBETEILIGUNG

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher

Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit

Schreiben vom .......................... um Stellung-

nahme zu dem Planentwurf in der Fassung vom

.......................... gebeten.

Bochum, den ...........................

Die Oberbürgermeisterin

I.A.

............................................

BESCHLUSS DER ÖFFENTL. AUSLEGUNG

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur- und

Stadtentwicklung der Stadt Bochum hat in der

öffentlichen Sitzung am ..........................

(TOP Nr.       )  die öffentliche Auslegung des

Planentwurfes in der Fassung vom

.......................... beschlossen.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin

I.A.

............................................

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Planentwurf in der Fassung vom .................

............... lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom ............................ bis ............................  ein-

schließlich öffentlich aus.

Ort und Dauer der Auslegung wurden am

..........................  ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin

I.A.

............................................

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Bochum hat gemäß § 10 Abs. 1

BauGB in der öffentlichen Sitzung am ..........................

(TOP Nr.               ) diesen Bebauungsplan als

Satzung beschlossen.

Bochum, den ..........................

.......................................        .......................................

Oberbürgermeister                 Schriftführer

INKRAFTTRETEN

Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß

§ 10 Abs. 3 BauGB am .......................... ortsüblich

bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in

Kraft.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister

I.A.

............................................

Für die Erarbeitung des Planentwurfes

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister

I.V.  /  I.A.

..........................................      .......................................

Stadtbaurat        Leiter des Stadtplanungs- 

                 und Bauordnungsamtes

ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der geänderte / ergänzte Planentwurf in der Fassung

vom .......................... lag gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB

in der Zeit vom .......................... bis ..........................

einschließlich erneut öffentlich aus.

Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden am

.......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Bochum, den ..........................

Der Oberbürgermeister

I.A.

............................................
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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der

Stadt Bochum hat in der öffentlichen Sitzung am

..........................

(TOP Nr.          ) den Beschluss zur Aufstellung

dieses Bebauungsplanes gefasst.

Der Aufstellungsbeschluss ist am ..........................

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bochum, den ..........................

Die Oberbürgermeisterin

I.A.

............................................

Bebauungsplan Nr. 874
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